
Alpen Flur

Crataegus monogyna  (Weißdorn)
Cornus sanguinea  (Hartriegel)
Corylus avellana  (Haselnuß)
Euonymus europaeus  (Pfaffenhütchen)
Sambucus nigra  (Holunder)
Prunus avium  (Vogelkirsche)
Ribes alpinum  (Johannisbeere)
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Baugesetzbuch (BauGB)

In der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414)
Zuletzt geändert durch das Gesetz vom 20. November 2014 (BGBl. I S. 1748)

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke
(Baunutzungsverordnung- BauNVO)

Vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132)
Zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90)

Vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58)
Geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509)

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW)

In der Fassung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666)
Zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. April 2013 (GV. NRW. S. 194)

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung - BauO NRW)

In der Fassung vom 1. März 2000 (GV. NRW. S. 256)
Zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. März 2013 (GV. NRW. S. 142) 

Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht
(Bekanntmachungsverordnung - BekanntmVO)

Vom 26. August 1999 (GV. NRW. S. 516)
Zuletzt geändert durch Verordnung vom 5. August 2009 (GV. NRW. S. 442, 481)

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)

Vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) 
Zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 124 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154) 

Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG -)

In der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. S. 926)
Zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. März 2013 (GV. NRW. S. 133)

- Vor Baubeginn ist der höchste zu berücksichtigende Grundwasserstand bei 
  der LINEG zu erfragen.

- Empfohlen wird, zum Schlafen bestimmte Räume vorzugsweise an den 
  Nordfronten anzuordnen, da dort auch bei gekippten Fenstern im 
  Innenraum gesunde Wohnverhältnisse sichergestellt sind.

- Bei der Herstellung von Versickerungsanlagen für Niederschlagswasser muß 
  ein Mindestsohlabstand zum höchsten Grundwasser von 1 Meter
  berücksichtigt werden.

- Eine Wagenwäsche auf den Grundstücks- und Verkehrsflächen ist unzulässig.

- Der Abstand von Versickerungsanlagen zu unterkellerten Gebäuden sollte
  mindestens 6 Meter betragen.

- Vor Umsetzung von Baumaßnahmen sind im Baugenehmigungsverfahren 
  die Belange des Kampfmittelräumdienstes entsprechend zu berücksichtigen. 
  Vor der Durchführung evtl. erfor-derlicher größerer Bohrungen
  (z.B. Pfahlgründung) sind Probebohrungen (70 - max. 120mm Durchmesser
  im Schneckenbohrverfahren) zu erstellen, die ggf. mit Kunststoff- oder Nicht-
  metallrohren zu versehen sind.  Danach hat eine Überprüfung dieser Probe-
  bohrungen mit ferromagnetischen Sonden zu erfolgen. Sämtliche Bohrarbeiten
  sind mit Vorsicht durchzu-führen. Sie sind sofort einzustellen, sobald im
  gewachsenen Boden auf Widerstand gestossen wird. In diesem Falle ist 
  umgehend der Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Düsseldorf zu 
  benachrichtigen. Sollten die v.g. Arbeiten durchgeführt werden, ist dem 
  Kampfmitteräumdienst ein Bohrplan zur Verfügung zu stellen. 

- Es wird empfohlen, eine maximale Erdgeschoßfußbodenhöhe von 0,60 m,
  gemessen ab fertiger Straßenhöhe, nicht zu überschreiten.

- Bei der Herstellung von Zufahrten zu Garagen und Stellplätze ist
  versickerungsfähiges Material zu verwenden. 

- Auf die Bestimmungen der §§ 15 u. 16 des Denkmalschutzgesetz NW 
  wird hingewiesen. Beim Auftreten archäologischer Funde und Befunde ist 
  die Gemeinde Alpen als Untere Denkmalbehörde oder das Rheinische Amt
  für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Xanten,  Augustusring 3, 46509 Xanten,
  Telefon 02801/776290, Fax 02801/7762933, unverzüglich zu informieren. 
  Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert zu erhalten.

- Die baulichen und sonstigen Nutzungen sind erst zulässig, wenn eine
  Überprüfung des Plangebietes auf die Existenz von Bodendenkmälern mittels
  archäologischer Prospektionsmaßnahmen erfolgt ist eine entsprechende Freigabe
  durch das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland vorliegt. 

- Es dürfen keine Maßnahmen vorgenommen werden, die den Bestand oder
  die Betriebssicherheit der im Bebauungsplanbereich verlaufenden
  Versorgungsleitungen (z.B. Gas, Wasser, Strom, Telekommunikation) gefährden.

- Die einschlägigen Bestimmungen der Landesbauordnung NRW zum Brandschutz
  und zur öffentlichen Sicherheit sind bei der Planung zu berücksichtigen. 

- Es wird empfohlen, den Baugrund auf seine Tragfähigkeit und sein Setzungs-
  verhalten zu untersuchen und zu bewerten. 

- Der Planbereich liegt im Verbandsgebiet des Deichverbands Poll. 1. vereinfachte Änderung

Gemarkung

gemäß § 9  BauGB des Bebauungsplanes Nr. 73 / 1. vereinfachte Änderung

§ 9 (1) Nr. 10 BauGB

§ 9 (1) Nr. 24 BauGB

Zeichenerklärung der Festsetzungen und Darstellungen

§ 5 (2) Nr. 4 (4) , § 9 (1) Nr. 12,14 u. (6) BauGB

Vermerke zum Plangenehmigungsverfahren

§ 5 (2) Nr. 7 und (4), § 9 (1) Nr. 16 u. (6) BauGB

1. § 4 BauNVO

Die gemäß § 4 (3) BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen, Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende
Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind nicht zulässig. 

2. § 9 (1) BauGB 

Doppelhäuser sind nach Art und Maß der baulichen Nutzung sowie ihrem äußeren Erscheinungsbild einander anzupassen. 

3. § 23 BauNVO

Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Garagen und Stellplätze unzulässig. Ausgenommen hiervon sind die gesondert
festgesetzten Flächen gemäß § 9 (1) Nr. 4 BauGB. Einstellplätze bei Mehrfamilienhäusern müssen einzeln befahrbar sein. 

4. § 9 (1) Nr. 25a BauGB

Für die im Plangebiet festgesetzten Flächen zur Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern sind folgende Gehölze vorgesehen:

Acer campestre (Feldahorn)
Carpinus betulus (Hainbuche)
Cornus alba (Hartriegel)
Cornus mas (Kornelkirsche)
Rosa canina (Hundsrose)
Ligustrim vulgare (Liguster)
Quercus robur (Stieleiche)
Sorbus aucuparia (Eberesche)

Auf den privaten Grundstücken ist auf den nicht überbaubaren Flächen mindestens 1 Laub- oder Obstbaum als Hochstamm
je Grundstück zu pflanzen und zu unterhalten. Dabei ist ein Stammumfang von mindestens 14 cm einzuhalten (3mal verpflanzt). 

5. § 9 (1) Nr. 14 BauGB in Verbindung mit § 51a (3) LWG NW

5.1 

Die im Plangebiet auf den privaten Grundstücksflächen anfallenden Niederschlagswassermengen sind örtlich zu versickern 
(z.B. Dachflächen, PKW-Stellplätze, nicht versiegelte Grundstücksbereiche). Die Regenwasserbeseitigung soll in dezentralen
Versickerungsanlagen entsprechend den Allgemein anerkannten Regeln der Abwassertechnik (z.B. ATV-Arbeitsblatt A 138) erfolgen. 

5.2  Der Einsatz von Sickerschächten ist unzulässig.

5.3

Die Beseitigung der auf den öffentlichen Verkehrsflächen anfallenden Niederschlagswassermengen soll in den ausgewiesenen 
zentralen Versickerungsanlagen und straßenbegleitenden Randmulden erfolgen. Diese sind ebenfalls nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Abwassertechnik naturnah zu gestalten. 

6. § 9 (1) Nr. 10 BauGB 

Die Anbauverbotszone zur Bundesstraße 58 ist zu beachten. Diese ist in einer Entfernung von 20m, gemessen vom äußeren 
Rand der für den Kraftverkehr bestimmten Fahrbahn von baulichen Anlagen und Werbeanlagen sowie Nebenanlagen freizuhalten. 
Neue Zufahrten, Zugänge und Baustellenzufahrten sind unzulässig.  

7. § 20 (3) BauNVO

Die Flächen von Aufenthaltsräumen in Nichtvollgeschossen einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und
einschließlich ihrer Umfassungswände sind bei der Ermittlung der Geschossflächenzahl mitzurechnen. 

8. § 9 (1) Nr. 24 BauGB

An den östlichen Giebelfronten der Häuser, welche der Bundesstraße 58 am nächsten gelegen sind, wird empfohlen,
keine zum Schlafen bestimmten Räume anzuordnen.   

9. § 65 (1) Nr. 13 BauO NW 

Einfriedungen sind im Rahmen der Regelungen des § 65 (1) Nr. 13 BauO NW zulässig.
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§ 5 (2) Nr. 2 (4) , § 9 (1) Nr. 5 (6) BauGB

§ 9 (1) Nr. 2 BauGB

( § 4 BauNVO )

§ 9 (1) Nr. 11 BauGB

§ 9 (1) Nr. 15 BauGB
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Planungen und Nutzungsregelungen
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